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Zeichen 61 26 01 - Ro 24 (Ihr Schreiben vom 18.04.2017)  

Bebauungsplan Ro 24 in der Ortschaft Roisdorf 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu der oben angeführten städtebauli-
chen Planung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
             (Dr. Michael Pacyna) 
  

 

Stellungnahme: 

Die Planung zur Gewerbegebietserweiterung entspricht den Vorgaben des Regional-
plans und des Bornheimer Flächennutzungsplans. Der Landschaftsplan Nr. 2 Bornheim 
umfasst nicht das Gebiet des 1,47 ha großen Bebauungsplans Ro 24. 

 

Weitere Informationen zu unse-

ren Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-vorgebirge.de 



Seite 2 zum Schreiben vom 24.05.2017 

 

Bei Umsetzung der Planung werden der Landwirtschaft 1,47 ha Nutzfläche entzogen. 

Der Bereich hat keine Bedeutung für die Naherholung. 

Die „Artenschutzprüfung (Stufe I)“ des „Kölner Büros für Faunistik“ vom 02.11.2016 
kam zum Ergebnis, dass der Bereich des Bebauungsplans Ro 24 zwar ein potentielles 

Nahrungshabitat für 12 planungsrelevante Vogelarten und die Zwergfledermaus dar-
stellt, aber „nur geringe Teilflächen der für lokale Vorkommen verfügbaren Nahrungs-
habitate“ bei ausreichenden Ausweichmöglichkeiten betroffen seien. Als Brutplatz für 
planungsrelevante Vogelarten sei das Plangebiet aufgrund seiner Ausstattung und Stö-
rungsbelastung ebenso wenig geeignet wie als Quartierbereich für Fledermaus-Arten. 
Die zur Vermeidung von Verbotstatbeständen erforderlichen Maßnahmen, wie die zeit-
liche Beschränkung der Baufeld-Freimachung auf den Zeitraum von Oktober bis Feb-
ruar sind – wie in der „Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung“ zum 
Bebauungsplan Ro 24 dargelegt (S. 5) – einzuhalten und zu überwachen (Artenschutz-
prüfung S. 29 f.). 

 

Der LSV bringt folgende Anregungen zur vorliegenden Planung ein: 
 

1. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag: 

Dieser liegt zur Zeit noch nicht vor, ist aber zwingend zu erstellen, um den Eingriff in 
den Freiraum bewerten und den erforderlichen Ausgleich berechnen zu können. 

 

2.  Vollausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft: 

Der Eingriff sollte im vollen Umfang möglichst im benachbarten Freiraum mit dem Ziel 
ausgeglichen werden, dort die Lebensbedingungen für die im Plangebiet potentiell vor-
kommenden Tierarten hinsichtlich der Brutmöglichkeiten und des Quartierangebots im 
Umfeld der geplanten Gewerbegebietserweiterung zu verbessern. 


